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Planung hat in vielen Gemeinden einen schlechten Ruf: Sie sei teuer, zeitaufwändig, und allzuoft komme
herzlich wenig dabei heraus. In manchen Fällen ist sie gesetzlich vorgeschrieben – Flächenwidmungsplan,
wasserbauliche Projekte, Einreichpläne für Gebäude. Das sei schon schlimm genug. Warum soll man sich
in nicht oder wenig reglementierten Bereichen wie der Landschafts- und Freiraumentwicklung auch noch
diese Arbeit aufhalsen?

Es wäre dumm, diese Argumente einfach vom Tisch zu wischen. Es gab und gibt tatsächlich Beispiele,
wo Planung ihr Geld nicht wert war und ist. Andererseits muss man festhalten: Im Vergleich zur Ausführung
von Projekten kostet Planung herzlich wenig – und nicht selten schützt sie vor der Ausführung von Projekten,
die überflüssig oder zumindest im Vergleich zu ihrem Nutzen überdimensioniert sind. Wertvolle Naturräume
werden zerstört, Möglichkeiten zu einer Verbesserung oder Wiederherstellung naturnaher Strukturen
werden nicht genützt. In diesen Fällen sind die Folgekosten einer unterlassenen Planung wesentlich höher
als die finanziellen Verluste einer überflüssigen Planung.

Leider sind die häufigen Fälle, in denen Planung sich bezahlt macht, schwer nachweisbar, da man nie
weiß, wie eine Entwicklung ohne Planung gelaufen wäre. Gute Planung wird als selbstverständlich
hingenommen, nur über schlechte Planung wird gesprochen.

Trotz aller berechtigter Kritik und Skepsis ist es eine Tatsache, dass Planung für eine positive und nachhaltige
Entwicklung unseres Lebensraumes unverzichtbar ist – nicht nur in den Bereichen, wo sie gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Das gemeinsame Ziel von PlanerInnen, AuftraggeberInnen und Planungsbetroffenen muss daher sein,
Planungsprozesse zur Erhaltung unseres Lebensraumes und ihre Ergebnisse zu optimieren. Das heißt, mit
geringstmöglichem Aufwand maximalen Nutzen zu erzielen. Das Anliegen dieser Publikation ist, zur
Erreichung dieses Zieles einen kleinen Beitrag zu leisten.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die in der kommunalen Praxis wichtigsten Berührungspunkte
mit dem Thema Landschaftsplanung:

- Was ist Landschaft?
- Wie wird Landschaft durch die Gesellschaft beansprucht und verändert?
- Was ist Landschaftsplanung? Wie greift sie in die Landschaftsentwicklung ein?
- Welche Voraussetzungen braucht eine erfolgreiche Landschaftsplanung?
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  1   Was ist Landschaft?

Der Brockhaus, eine der meistverbreiteten Enzyklopädien des deutschsprachigen Raums, definiert Landschaft
im allgemeinen Verständnis als “Gegend oder Geländeausschnitt, die als Einheit empfunden oder als solche
bewertet wird”. Die geografische Definition sieht laut Brockhaus die Landschaft als “Bezeichnung für einen
bestimmten Teil der Erdoberfläche, der nach seinem äußeren Erscheinungsbild und durch das
Zusammenwirken der hier herrschenden Geofaktoren (einschließlich der menschlichen Tätigkeit) eine
charakteristische Prägung besitzt und sich dadurch vom umgebenden Raum abhebt.”

Im Umweltbericht des Jahres 1989 (KUMPFMÜLLER, 1989) wird Landschaft folgendermaßen definiert:
“ ... ein horizontaler und vertikaler Ausschnitt aus der Geosphäre mit der Gesamtheit an natürlichen und
vom Menschen geschaffenen Beständen, die in einem wechselseitigen Wirkungszusammenhang stehen.
Der horizontale Ausschnitt ist auf das Festland beschränkt – also ohne Meer -, schließt aber die darin
enthaltenen fließenden und stehenden Gewässer ein. Der vertikale Aufbau umfasst die oberste Bodenschicht
und die Troposphäre, insbesondere die bodennahen Luftschichten. Nicht zur Landschaft gehören somit
Lagerstätten unter Tag sowie die erdferneren Schichten der Atmosphäre ab der Stratosphäre. Die Größe
des Ausschnitts kann, da Landschaft ein Kontinuum ist, innerhalb eines weiten Rahmens schwanken. Der
Grad der Naturnähe ist für die Klassifikation als Landschaft nicht von Bedeutung. Ein Industriegebiet ist
ebenso Landschaft wie das Hochgebirge oder der Urwald.”

Vergleicht man diese Definitionen, so fällt auf: Selten liegen landläufiges Verständnis und wissenschaftliche
Definitionen so nahe beisammen wie beim Begriff Landschaft.

  2   Welche Faktoren prägen eine Landschaft?

In der obigen Definition wird die Landschaft als Resultat der jeweiligen in einem Raum herrschenden
Geofaktoren bzw. des Zusammenwirkens der Gesamtheit an natürlichen und vom Menschen geschaffenen
Beständen bezeichnet. Was ist nun unter diesem Begriff der Geofaktoren zu verstehen?

Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen:

- Die abiotischen oder unbelebten Faktoren wie Gestein, Relief, Boden, Klima und Wetter.
- Die biotischen oder belebten Faktoren - Pflanzen und Tiere.
- Die anthropogenen oder vom Menschen geschaffenen Faktoren – Landschaftsnutzungen inklusive der
  bis in die Gegenwart hereinreichenden Wirkungen historischer Nutzungsformen.

  3   Welche Formen von Landschaft gibt es?

Zahlreiche Disziplinen befassen sich mit der Landschaft – von der Geografie über die Biologie bis zur
Klimakunde, vom Naturschutz über die Landschaftsplanung bis zur Raumplanung. Entsprechend vielfältig
ist das Angebot der Klassifizierungen. Hier soll nur auf die beiden Klassifizierungen eingegangen werden,
die für die räumliche Entwicklung einer Gemeinde am bedeutendsten sind.

   3.1   Einteilung nach dem Grad der Naturnähe

Das Beurteilungskriterium ist, wie stark eine Landschaft vom Menschen verändert wurde. Dabei geht es
nicht um jüngste Veränderungen, sondern um die Summe aller Veränderungen seit der Existenz menschlicher
Kulturen – auch wenn die Auswirkungen heute oft so selbstverständlich sind, dass sie vom Laien gar nicht
wahrgenommen werden. Die gängigste Einteilung unterscheidet Naturlandschaften und Kulturlandschaften,
wobei die Kulturlandschaften weiter in naturnahe und naturferne Kulturlandschaften unterteilt werden.
Naturlandschaften sind in Mitteleuropa kaum mehr zu finden. Im strengen Sinn handelt es sich um vom

B

B

B

B
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Menschen nicht oder nicht wesentlich veränderte Landschaft. Das ist in unseren Breiten praktisch nur
im Hochgebirge und auch dort nur in wenigen Bereichen der Fall, da selbst im Hochgebirge viele Gebiete
durch Tourismus oder Almwirtschaft verändert wurden. Das Gedankenmodell der dem menschlichen
Eingriff vorangegangenen Naturlandschaft, die vermutlich beim ersten Auftreten des Menschen bestanden
hat, wird als Urlandschaft bezeichnet.

Als Kulturlandschaften sind die meisten in unseren Breiten bestehenden Landschaften zu sehen. Nach
dem Grad der Veränderung werden naturnahe und naturferne Kulturlandschaften unterschieden.
Vereinfacht dargestellt, umfassen die naturnahen K. alle jene Landschaften, die im landläufigen Sinn als
"Natur”, “intakte Natur”, “intakte Landschaft” oder auch – eben fälschlich – “Naturlandschaft” bezeichnet
werden. Beispiele sind Almgebiete, historische Kulturlandschaften, die meisten Natur- und Landschafts-
schutzgebiete, nicht oder nur ansatzweise verbaute Flusslandschaften. Alle anderen Landschaften in den
intensiver besiedelten und erschlossenen Gebieten müssen als naturferne Kulturlandschaften eingeordnet
werden: Konventionelle Agrarlandschaften, Industriegebiete, Siedlungsgebiete, Abbaugebiete etc. Die
Übergänge zwischen diesen beiden Kategorien sind fließend.

Abb. 1: Landschaftstypen – Bodennutzung
Gebiete unterschiedlich intensiver Bodennutzung in Österreich. Kleinste dargestellte Fläche ca. 5x5 km
(Quelle: KUMPFMÜLLER 1989)

    3.2   Einteilung nach naturkundlichen Gesichtspunkten

Der geografische Ansatz geht von den Landformen, den Höhenlagen und dem Ausgangsgestein aus.
Für den österreichischen Umweltbericht 1989 wurde die folgende Gliederung ausgearbeitet, die vor allem
für allgemeine raumplanerische Fragestellungen sehr praktikabel ist.

B

1  Siedlungsraum

2  Agrarlandschaft

3  Kulturlandschaft

4  Wald- und Almgebiet

5  Naturnahe Landschaft
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Abb. 2: Landschaftstypen – Großlandschaften
(Quelle: KUMPFMÜLLER, 1989)

Der geobotanische Ansatz trifft Unterscheidungen, die auf der jeweils vorhandenen Pflanzendecke
aufbauen. Was landläufig als Wiese bezeichnet wird, untergliedert die Vegetationskunde beispielsweise
in Glatthaferwiesen, Goldhaferwiesen, Kohldistelwiesen, Quellsumpfwiesen, Streuwiesen etc. Eine
wissenschaftlich anerkannte und weitverbreitete vegetationskundliche Einteilung findet sich im Standardwerk
der Pflanzensoziologie “Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen” von ELLENBERG. Die pflanzenkundliche
Betrachtungsweise findet vor allem im Bereich des Naturschutzes Anwendung.

   4   Was macht den Wert einer Landschaft aus?

Wenn über die Zulässigkeit von Eingriffen in die Landschaft gesprochen wird, stellt sich immer wieder die
Frage: Was macht den ökologischen Wert einer Landschaft aus? Neben subjektiven Kriterien, die jeweils
stark von den persönlichen Vorlieben und Interessen des/der Eigentümers/in oder Nutzers/in abhängen,
gibt es eine Anzahl von Standardkriterien, die bei der Landschaftsbewertung heranzuziehen sind:

- Naturnähe
- Seltenheit
- Artenvielfalt
- Zusammenhang
- Wiederherstellbarkeit
- Landschaftsbild

Naturnähe:
Die Naturnähe ist zweifellos das wichtigste Bewertungskriterium aus Sicht des Naturschutzes. Naturnahe
Landschaften sind in Mitteleuropa bereits so selten geworden, dass jede zusätzliche Erschließung oder
In-Kultur-Nahme naturnaher Flächen sehr genau abzuwägen ist.

Seltenheit:
Der Grad der Seltenheit eines Landschaftsteiles kann nur vor dem Hintergrund der Klimazone und des
Kulturraumes beurteilt werden, in dem er sich befindet. Während Moore bei uns zu den seltensten

B

1  Wald- und Mühlviertel

2  Alpenvorland

3  Voralpengebiet

4  Nordöstliches Flach- und Hügelland

5  Südöstliches Flach- und Hügelland

6  Alpenostrand

7  Inneralpine Beckenlandschaften

8  Aulandschaften

9  Nördliche Kalkalpen

10  Zentralalpen

11  Südliche Kalkalpen



16

Landschaftstypen gehören, sind sie in Skandinavien noch sehr weit verbreitet. Aber auch innerhalb
Österreichs gibt es große Unterschiede, beispielsweise zwischen dem pannonischen Osten, wo trockene
Wälder, Gebüsche und Wiesentypen relativ häufig anzutreffen sind, und dem regenreichen Westen, wo
Trockenbiotope äußerst selten vorkommen.

Artenvielfalt:
Landschaften sind die Lebensräume von Pflanzen und Tieren. Mit der Vielfalt der Lebensräume einer
Landschaft steigt in der Regel auch die Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten. Überdies nimmt die Anzahl
der Tierarten zumeist mit der Anzahl der Pflanzenarten zu. Die Artenvielfalt ist jedoch andererseits nicht
notwendigerweise mit der Naturnähe eines Lebensraumes korreliert. Ein Beispiel ist das Hochmoor. Es
ist einer der naturnächsten Landschaftstypen unserer Heimat, zeichnet sich aber aufgrund seiner extremen
Standortverhältnisse durch eine sehr geringe Artenzahl aus – wobei diese wenigen Arten aufgrund ihrer
Seltenheit wieder einen sehr hohen Wert besitzen. Das relevante Kriterium ist daher die relative Artenvielfalt,
bezogen auf die theoretisch mögliche Artenvielfalt eines Landschaftstyps.

Zusammenhang/Geschlossenheit:
Die Geschlossenheit einer Landschaft hat in den letzten 150 Jahren mit der Zunahme der Mobilität rasant
an Bedeutung gewonnen. Durch den Bau von breiten Infrastrukturtrassen mit hoher Verkehrsfrequenz
sind Verkehrswege zu massiven Barrieren für einen großen Teil der heimischen Tierwelt geworden.
Insbesondere Tierarten, die in ihrem Lebensverlauf zwischen mehreren verschiedenen Biotoptypen hin-
und herwandern wie beispielsweise die Amphibien werden in ihren Lebensmöglichkeiten beeinträchtigt.

Wiederherstellbarkeit:
Im Zeitalter der scheinbar unbegrenzten technischen Möglichkeiten spielt die Frage eine wesentliche
Rolle, ob und in welchem Zeitraum ein Landschaftselement wiederhergestellt werden kann. Während dies
z.B. bei Ruderalflächen innerhalb weniger Jahre möglich ist, werden für die Wiederherstellung einer
artenreichen Wiese mindestens 20 Jahre benötigt. Zerstörte Urwälder oder Hochmoore sind dagegen in
für uns vorstellbaren und planbaren zeitlichen Dimensionen irreparabel.

Landschaftsbild:
Unter dem Begriff Landschaftsbild wird die Summe der sinnlichen Wahrnehmungen einer Landschaft
zusammengefasst – neben dem optischen Eindruck also auch Geräusche, Gerüche und andere Wirkungen
auf den Menschen. Es ist somit ein sehr komplexes Kriterium, das auch starken subjektiven Einflüssen
unterworfen ist.
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Die landschaftsverändernden Kräfte:

FlächennutzerInnen 
und

     Planungsdisziplinen

C
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Jede Landschaft steht im Spannungsfeld verschiedenster Nutzungen – von der Landwirtschaft bis zur
Jagd, vom Straßenbau bis zum Tourismus. Eine Übersicht über Nutzungen und daraus resultierende
Einflüsse gibt die folgende Abbildung:

Abbildung 3: Einflüsse der modernen Zivilisation auf die Landschaft. (Quelle: Hoffmann et al., 2000)

In einem bestimmten Landschaftsraum ist es jeweils ein bestimmtes Bündel von Nutzungen, die letztlich
dafür verantwortlich sind, wie sich uns die Landschaft präsentiert. Die Nutzungen verändern in Vergangenheit
und Gegenwart die von Natur aus vorhandenen Gegebenheiten. In den meisten Fällen stehen die Nutzungen
zueinander in Wechselwirkung und bilden insgesamt ein System. Mit jedem Eingriff, der in einem System
gesetzt wird, können – zumeist unbeabsichtigt - weitere Veränderungen hervorgerufen werden. Für die
Wechselwirkungen zwischen den Landschaftsnutzungen gibt es mehrere grundsätzliche Möglichkeiten:

- Konkurrenz
- Konflikt
- Symbiose/Synergismus
- Einseitiger Nutzen
- Einseitige Beeinträchtigung

1  Melioration, Flurbereinigung
2  Landwirtschaft
3  Forstwirtschaft
4  Jagd
5  Flugplätze, militärische Anlagen
6  Energieerzeugung, Energietransport
7  Siedlungsbau
8  Industrieanlagen

 9  Straßenbau
10 Massentourismus
11 Lärm
12 Luftverschmutzung
13 Gewässerverschmutzung
14 Kies-, Stein- und Tonabbau
15 Materialablagerung
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Konkurrenz:

Verhältnis Charakterisierung Beispiel

Konkurrenz Die Nutzungen schließen Hochbau und Naturschutz
einander aus.

Konflikt    Die Nutzungen beeinträchtigen Erholung und Jagd
einander – zumindest im Regelfall.

Synergismus Die Nutzungen fördern einander Obstbau und Bienenzucht
und profitieren gegenseitig.

Einseitiger Nutzen Eine Nutzung profitiert von einer Almwirtschaft und Erholung
anderen.

Einseitige Beeinträchtigung Eine Nutzung schränkt eine  Autobahnbau und Landwirtschaft
andere ein.

Indifferenz Die Nutzungen stehen Forstwirtschaft und Bienenzucht
nicht in Wechselbeziehung.

Nur selten sind die Wechselbeziehungen zwischen zwei Nutzungen allgemeingültig zu definieren. Was
sich in dem einen Gebiet gegenseitig fördert, kann in einem anderen Landschaftsraum in Konkurrenz
stehen. Aus diesen ständig wechselnden Verhältnissen wird deutlich, wie komplex Landschaften funktionieren
und wie schwierig es daher ist, Entwicklungen zu steuern und in die gewünschten Bahnen zu lenken.

Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die Disziplinen, die den Zustand und das Gefüge einer
Landschaft prägen, sowie über die wesentlichen aktuellen Entwicklungstrends.

   1   Die Landschaft als Produktionsfaktor: Die Flächennutzungen

    1.1  Gewerbe und Industrie

Der Flächenanspruch von Gewerbe und Industrie ist durchschnittlich mit etwa einem Viertel der überbauten
Fläche zu veranschlagen und hat damit eine Dimension, die nicht unterschätzt werden darf. Seit den 70er-
Jahren ist der Wachstumstrend der Industrie in Mitteleuropa rückläufig. Vor allem in den Zentren der
Städte entstehen dadurch immer wieder Flächenpotentiale, die für andere Funktionen genutzt werden
können: Grünflächen, Kommunikationseinrichtungen, Gewerbe, Wohnen.

Starke Wachstumsraten sind hingegen bei Klein- und Mittelbetrieben zu verzeichnen, wobei der
Dienstleistungsbereich im Vordergrund steht. Dabei geht der Trend aus wirtschaftlichen Gründen zur
Errichtung von Gewerbegebieten auf der grünen Wiese am Rande der Siedlungen. Der hohe Flächenverbrauch
wird noch verstärkt durch die Bevorzugung der eingeschoßigen Bauweise sowie den hohen Bedarf an
Parkplätzen und Erschließungsstraßen. Sehr oft werden dabei Böden höchster Bonität beansprucht.

Eine gewisse Verbesserung ist im Trend zu Industrie-, Gewerbe- und Technologieparks zu verzeichnen,
da auf diese Weise der Landschaftsverbrauch für Infrastruktureinrichtungen und die Zersiedlung der
Landschaft reduziert werden. Nach wie vor ist allerdings festzustellen, dass in den Prüf- und
Bewilligungsverfahren die Aspekte der Landschafts- und Ortsbildverträglichkeit nicht ausreichend
berücksichtigt werden.

    1.2   Siedlungswesen

Die Zunahme der für Wohnbauten beanspruchten Fläche liegt deutlich über den eher geringen Zuwächsen
bei der Bevölkerungsentwicklung. Dies ist vor allem auf vier Trends zurückzuführen:

C

C

C
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- Verminderung der Haushaltsgröße – Trend zur Kleinfamilie bzw. zum Single-Haushalt

- Zunahme des Wohnflächenbedarfs pro Kopf als Folge zunehmenden Wohlstands

- Ungebrochener Trend zum einzelstehenden Einfamilienhaus

- Zunahme der Zweitwohnsitze

In den meisten Städten wurde der Trend zur Erweiterung an der Peripherie bei gleichzeitigem Verfall der
Innenstädte in den letzten zwei Jahrzehnten zwar gebremst, konnte aber nicht gänzlich umgekehrt werden.

In den ländlichen Siedlungen konnte trotz massiver Bemühungen der Flächenwidmung der Zersiedelung
noch nicht flächendeckend Einhalt geboten werden. Auch die Entwicklung von Gestaltungsformen, die
eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Ortsbilder gewährleisten, kann nur in Ausnahmefällen als
gelungen bezeichnet werden.

   1.3  Land- und Forstwirtschaft

In der Landwirtschaft gibt es einen sehr eindeutigen Entwicklungstrend, der durch drei Schlagworte
gekennzeichnet ist:

- Spezialisierung auf wenige Betriebszweige – sowohl auf Betriebs-, als auch auf regionaler Ebene

- Erhöhung der Arbeits- und Flächenproduktivität unter Zuhilfenahme externer Betriebsmittel mit der Folge
   der Zunahme der Betriebsgrößen und der Abnahme der Zahl der Betriebe, insb. der Vollerwerbsbetriebe

- Kontinuierliche Entkopplung der Betriebseinkommen von den Produkterlösen, zunehmende Bedeutung
   von Direktzahlungen der öffentlichen Hand in Form von Förderungen

Leistungen, die der Erhaltung einer vielfältigen, ökologisch tragfähigen Landschaft dienen, werden
zunehmend über Direktzahlungen abgegolten. Dafür sorgt eine Vielfalt von Förderungen der öffentlichen
Hand, die unter dem Titel “Vertragsnaturschutz” zusammengefasst werden (z.B. extensive Bewirtschaftung
wertvoller Wiesenbestände, Erhaltung alter Bäume, Neupflanzung von Hecken und Streuobstbäumen).

Vielfach werden die Einnahmen aus den Förderungen für Naturschutzleistungen zur Intensivierung auf
den in konventioneller Bewirtschaftung verbleibenden Flächen herangezogen, sodass sich der Gegensatz
zwischen – oftmals nebeneinander liegenden – Biotopen und Nutzflächen verschärft.

In Österreich hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein kleiner Gegentrend entwickelt, der mit den
Schlagworten Biologische Landwirtschaft und Direktvermarktung umschrieben werden kann. Auf diese
Weise wird versucht, durch eine gerechtere Abgeltung der Produktionsleistungen höhere Preise zu erzielen
und somit eine landschaftsschonendere Bewirtschaftung finanziell erschwinglich zu machen. Trotz
beachtlicher Wachstumstrends in den letzten Jahren und überdurchschnittlicher Präsenz in der öffentlichen
Diskussion sind diese Bemühungen über ein Nischendasein noch nicht hinausgekommen.

Die Forstwirtschaft ist durch einen gravierenden Preisverfall in den letzten Jahrzehnten gekennzeichnet.
Der damit verbundene betriebswirtschaftliche Bedeutungsverlust wirkt sich in landschaftsökologischer
Sicht regional sehr unterschiedlich aus. In den meisten Fällen führt er zu einer extensiveren Bewirtschaftung.
In annähernd standortgerechten Wäldern kommt es dadurch zu ökologischen Verbesserungen. In
standortsfremden Beständen wie Fichtenmonokulturen überwiegen hingegen zumeist die ökologischen
Nachteile.
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   1.4   Tourismus und Erholung

Die Ursachen für den sprunghaft zunehmenden Bedeutungszuwachs der Freizeitwirtschaft liegen in der
Zunahme der Freizeit und im wachsenden Wohlstand. Konflikte ergeben sich in drei wichtigen Ausprägungen:

Risikobetonte Trendsportarten wie Paragleiten, Mountainbiken, Raften verändern die Landschaft relativ
wenig und nützen in der Regel vorhandene Landschaftselemente und Infrastrukturen. Durch das Vordringen
in bislang in physischer Hinsicht relativ wenig betretene und oftmals sehr sensible Landschaftsräume
verursachen sie allerdings vielfach beträchtliche ökologische Probleme und Konflikte.

Freizeit- und Erlebnisparks versuchen im Gegensatz dazu, komplette Freizeitinfrastrukturen gänzlich
neu zu schaffen und in die Landschaft zu setzen – zumeist mit wenig Sensibilität und Rücksicht auf das
Vorhandene. Golfplätze, Schizentren, Erlebniswelten inklusive der erforderlichen Verkehrs-, Ver- und
Entsorgungsinfrastrukturen bedingen gravierende Veränderungen der Landschaft.

Events wie Messen, Märkte, Konzerte, Sport- und Kulturereignisse nehmen in Frequenz und Umfang
ständig zu. Ihre Auswirkung auf die Landschaft liegt vor allem im Infrastrukturbedarf für Zufahrtsstraßen
und Parkplätze, die je nach Art und Dauer der Veranstaltung zum Teil permanent, zum Teil temporär
geschaffen werden müssen.

   1.5   Jagd, Fischerei, Imkerei

Jagd, Fischerei und Imkerei gehören zu den sogenannten “überlagernden” Flächennutzungen, die kaum
eigene Flächen beanspruchen. Sie bauen in der Regel nicht auf Eigentum sondern auf Nutzungsvereinbarungen
auf. Die Auswirkungen auf die Landschaft sind dementsprechend nicht so augenfällig wie die anderer
Landschaftsnutzer.

Die Jagd beeinflusst das Landschaftsgefüge vor allem indirekt: Durch überhöhte Wildbestände wird in
vielen Gebieten Österreichs die Entwicklung standortgerechter Mischwaldbestände wesentlich erschwert
und kann, wenn überhaupt, nur mit Hilfe aufwendiger Wildschutzmaßnahmen ermöglicht werden. Die
vielfach kritisierten Fichtenmonokulturen sind nicht nur der Forstwirtschaft anzulasten, sondern gehen
zu einem wesentlichen Teil auf das Konto der Jagd.

In der öffentlichen Diskussion treten JägerInnen, FischerInnen und ImkerInnen häufig als BefürworterInnen
der Erhaltung bzw. Wiederherstellung naturnaher Landschaftsstrukturen auf: Pflanzung von naturnahen
Hecken und Feldgehölze, Schaffung von Säumen und Vernetzungselementen, Restrukturierung von
Fließgewässern. Zunehmend ergreifen sie auch die Initiative bei der Schaffung derartiger Strukturen.

   1.6   Rohstoffgewinnung

Bei der Gewinnung von Rohstoffen handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Landschaftsnutzung. Nach
Beendigung des Abbaus stellt sich die Frage der Folgenutzung. Die bescheidmäßige Festlegung der
maximalen Dauer und des maximalen Umfangs des Abbaus sowie der Vorgangsweise nach Beendigung
des Abbaus gehört mittlerweile zum Standard behördlicher Bewilligungsverfahren.

Drei Tendenzen sind für die Landschaftsentwicklung wesentlich:

- Zunehmende Konzentration der Abbauvorhaben: In der Bewilligungspraxis wird der Erweiterung
   bestehender Abbaugebiete der Vorzug gegenüber der Erschließung neuer Abbauflächen gegeben.

- Reglementierung: In den Bewilligungsverfahren wird durch umfassende und detaillierte Auflagen versucht,
   den negativen Einfluss auf Natur und Landschaft gering zu halten.
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-  Ausgleichsmaßnahmen: In zunehmendem Ausmaß werden Projektwerber verpflichtet, zum Ausgleich
    des von ihnen bedingten Landschaftsverbrauchs an einem anderen Ort Maßnahmen zur Biotopneuschaffung
   oder –verbesserung zu setzen oder über finanzielle Beiträge die Realisierung derartiger Maßnahmen
   zu ermöglichen (”Schotterschilling” zur Dotierung von Landschaftspflegefonds, Beispiele Vorarlberg,
   Salzburg).

   2   Die Landschaft als Standort: Infrastruktur und Entsorgung

Die im folgenden dargestellten Eingriffe in die Landschaft werden im Interesse aller oben beschriebenen
Landschaftsnutzer gesetzt. Verkehrswege, Leitungen und Entsorgungseinrichtungen sind für alle Wirtschafts-
und Lebensbereiche notwendig. Sie werden daher zum größten Teil von öffentlichen Einrichtungen auf
Landes- oder Bundesebene geplant, durchgeführt und verwaltet. Die Einflussmöglichkeiten auf kommunaler
Ebene sind beschränkt, da es sich hier um überregionale öffentliche Interessen handelt, die zum Teil auch
mit Zwangsrechten durchgesetzt werden können (z.B. Enteignung für Bahnstrecken oder Autobahnen).

Eine sehr wesentliche Auswirkung ist die Landschaftszerschneidung, die aus landschaftsökologischer
Sicht wesentliche Bedeutung für die Lebensraumqualität besitzt. Im Zuge der Erstellung des Umweltberichts
Landschaft (KUMPFMÜLLER 1989) wurde das Ausmaß der Lebensraumzerschneidung in Österreich
analysiert. Gab es 1957 noch 24 Räume mit einer Größe von 800 km2 oder mehr, die nicht von
Hauptverkehrsstraßen, Eisenbahnstrecken oder Höchstspannungsleitungen durchschnitten wurden, so
waren es 1987 nur mehr 11. Der Rückgang betrug also über 50 Prozent. Die nachfolgende Abbildung zeigt
die räumliche Verteilung dieser Landschaftsräume.

Abbildung 4: Unzerschnittene
Lebensräume in Österreich –
1957 und 1987
Verkehrsarme Räume ab einer
Größe von 100 Quadratkilo-
metern, die nicht von Auto-
bahnen, Hauptverkehrsstraßen,
Eisenbahnstrecken oder Höchst-
spannungsleitungen durch-
schnitten sind. Die Ziffern 1-10
bezeichnen die jeweils 10
größten Flächen
(Quelle: KUMPFMÜLLER,
1989).
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    2.1  Straßen

Der ständig steigende Motorisierungsgrad, verbunden mit gestiegenen Sicherheitsansprüchen und
Komforterwartungen, bedingt den ungebrochenen Landschaftshunger des Straßenbaus. Lt. Umweltbericht
1989 ist davon auszugehen, dass etwa 3 % der Gesamtfläche Österreichs Straßen sind. Dabei ist das
“örtliche” Erschließungssystem (Gemeindestraßen, Güterwege, Forststraßen) nahezu siebenmal so lang
wie die Verkehrswege mit überwiegend “überörtlichen” Erschließungsaufgaben (Autobahnen, Schnellstraßen,
Bundes- und Landesstraßen).

Der Flächenverbrauch pro Kilometer Straße ist dagegen umso größer, je höherrangig eine Straße ist – bei
Autobahnen beispielsweise 4 bis 5 Hektar pro laufendem Kilometer, bei Gemeindestraßen zwischen 1 und
1,5 Hektar, bei Güterwegen 0,3 Hektar. Aus der untenstehenden Abbildung 5 werden die landschafts-
verbrauchenden Wirkungen der verschiedenen Straßenkategorien deutlich.

Abbildung 5: Flächenbedarf Straßen
Überschlägige Abschätzung des österreichischen Straßennetzes nach Straßenkategorien (Quelle:
KUMPFMÜLLER, 1989).

Neben dem Flächenverbrauch gibt es aber auch Sekundärwirkungen von Straßen auf die Landschaft:

- Schadstoff- und Lärmemissionen
- Trennwirkungen für Mensch und Tier
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
- Veränderung des Kleinklimas und des Wasserhaushalts

Festzuhalten ist jedenfalls, dass eine Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich viel zu einer Minimierung
der negativen Einflüsse von Straßen beitragen kann – sowohl durch eine Minimierung des quantitativen
Bedarfs an Straßen durch eine flächensparende örtliche Raumplanung, als auch durch das Eintreten für
eine landschaftsschonende Planung und Ausführung der nicht vermeidbaren Straßen.

Die Einbeziehung von LandschaftsplanerInnen und die Bereitstellung eines ausreichenden Budgets für
Maßnahmen des Landschaftsschutzes ist heute der Mindeststandard einzuforden.
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   2.2   Bahn

Die Flächenansprüche des Schienenverkehrs sind deutlich geringer als die des Individualverkehrs. In den
kommenden Jahrzehnten werden die wesentlichen Einflüsse auf die Landschaft in drei Bereichen liegen:

- Ausbau von Hochleistungsstrecken, wobei aufgrund der angestrebten hohen Geschwindigkeiten auf
   landschaftliche Gegebenheiten wenig Rücksicht genommen wird.
- Errichtung großflächiger Parkplätze für Park-and-Ride-Systeme in Bahnhofsnähe
- Anlage von Großverschiebebahnhöfen zur Rationalisierung des Güterverkehrs

Da grundsätzlich ein konkurrenzfähiges öffentliches Verkehrssystem aus ökologischer Sicht unbedingt
zu befürworten ist, muss in diesem Bereich vor allem auf die ausreichende Berücksichtigung der UVP und
der Landschaftsbildung im Planungsprozess wertgelegt werden.

   2.3   Unterirdische Leitungsträger

Die wesentlichen Betreiber unterirdischer Leitungsnetze in Österreich sind:

- Trinkwasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Erdkabel
- Öl und Gas
- Telekommunikation

Die Wirkungen auf die Landschaft bestehen auf zwei Ebenen:

- Temporäre Beeinträchtigung durch Grabungsarbeiten
- Dauerhafte Einschränkungen durch Dränagewirkung
- Restriktionen in der Oberflächengestaltung v.a. im dicht besiedelten Raum (z.B. Pflanzung von Bäumen)

   2.4  Oberirdische Leitungsträger

Oberirdisch verlaufende Leitungen von Strom und Telefon machen sich vor allem im Landschaftsbild
bemerkbar. In bewaldeten Gebieten bringen die Schneisen unterhalb der Leitungen sowohl weithin sichtbare
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes als auch eine Zerschneidung zusammenhängender Lebensräume
von waldbewohnenden Pflanzen und Tieren.

   2.5  Entsorgung

Als Folge zunehmenden Wohlstandes nimmt der Bedarf an Entsorgungseinrichtungen ständig zu. Im
Bereich der Müll- und Abfallentsorgung zeigte sich in der jüngsten Vergangenheit eine Verschiebung von
Deponien hin zu Sammelstellen, Sortieranlagen und Kompostierungs- sowie Müllverbrennungsanlagen.

In der Abwasserentsorgung ist der Trend zu zentralen konventionellen Kläranlagen trotz vereinzelter
dezentraler Ansätze weitgehend ungebrochen. Für Gemeinden liegen wichtige Ansatzpunkte in der
konsequenten Forderung und Förderung der Versickerung von Oberflächenabwässern und in der Unterstützung
dezentraler Kläranlagen bei angelegten Wohn- und Betriebsobjekten.

   2.6   Funk

Im Bereich der netzungebundenen Kommunikation über Funkwellen kamen und kommen zu den bereits
zur Selbstverständlichkeit gewordenen Sendeanlagen für TV und Radio die Verstärkeranlagen für die
Funktelefonie. Die Gesetzgebung und Bewilligungspraxis hinken dem rasanten Ausbau der Mobiltelefonnetze
hinterher und werden dadurch in vielen Fällen überfordert.

C

C

C

C

C



26

   3   Die Landschaft als Schutzgut: Naturschutz

Aus den immer stärkeren Belastungen der Landschaft ergab sich die Notwendigkeit, die Nutzungen zu
reglementieren und Eingriffe in die Landschaft zu beschränken. In den neun Landesnaturschutzgesetzen
sind diese Agenden in zum Teil recht unterschiedlicher Form geregelt. Die für die Landschaft wesentlichsten
Aufgabenbereiche des Naturschutzes sind der Gebietsnaturschutz, die Eingriffsverbote in bestimmte
Landschaftstypen und die bewilligungspflichtigen Maßnahmen.

   3.1   Gebietsnaturschutz

Die Erklärung eines Schutzgebietes dient der Erhaltung besonders hochwertiger Landschaften und erfordert
eine Verordnung der Landesregierung. Wurden früher Schutzgebiete in vielen Fällen “über die Köpfe der
Eigentümer hinweg” verordnet, so werden Schutzgebiete in jüngster Zeit im Regelfall nur im Einvernehmen
mit den Grundeigentümern geschaffen, was häufig mit langwierigen und aufwendigen Verhandlungen
verbunden ist.

Die wichtigsten Schutzgebietstypen des Naturschutzes sind:
- Naturdenkmale
- Geschützte Landschaftsteile
- Landschaftsschutzgebiete
- Naturschutzgebiete
- Naturparks
- Nationalparks

Schutzgebietstypen, Schutzzwecke und Beispiele nach den österreichischen Landesnaturschutzgesetzen:

Kategorie Schutzzweck - Definition Beispiele        Kürzel

Natur- Wissenschaftliche oder kulturelle Überwiegend Baumdenkmale,        ND
Denkmal Bedeutung, Eigenart, Schönheit weiters Quellen, Schluchten,

oder Seltenheit Wasserfälle, Felsen

Geschützter Übergang zwischen ND und Seen, Moore, Gehölzgruppen,       GLT
Landschaftsteil flächigen Schutzgebieten - meist Alleen

kleinflächige Biotope

Landschafts- Erhaltung des Landschaftsbildes – Kulturlandschaften von        LG
schutzgebiet Aufrechterhaltung von besonderer Schönheit und

Pflegemaßnahmen hohem Erholungswert

Naturschutzgebiet Strengster Schutzstatus – Berg-, See- und       NG
Erhaltung des sich selbst Flusslandschaften, Ur- oder
steuernden ökologischen Reliktwälder, Moore, Teiche
Gleichgewichts

Naturpark Landschaftsschutzgebiete, die Blockheide Gmünd (NÖ),       NP
bevorzugt der Erholung dienen Naturpark Grebenzen (Stm.),
und mit Erholungseinrichtungen Naturpark Rechberg (OÖ)
ausgestattet wurden

Nationalpark Großräumige Schutzgebiete zur Neusiedlersee-Seewinkel, OÖ.       NP
Erhaltung und wissenschaftlichen Kalkalpen, Hohe Tauern

 Beobachtung des heimischen
Pflanzen-und Tierbestandes
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   3.2   Eingriffsverbote in bestimmte Landschaftstypen

Bestimmte, besonders schützenswerte Landschaftstypen können auf diesem Wege einen über das übrige
Landesgebiet hinausgehenden Schutz erfahren, ohne dass hierfür ein eigenes Unterschutzstellungsverfahren
erforderlich wäre. Dieses Instrument ist besonders in einer Zeit von Bedeutung, in der Einschränkungen
des Privateigentums zugunsten eines allgemeinen Interesses zunehmend schwerer durchsetzbar sind.

Beispiele sind der Schutz der Alpinregion in Kärnten, der Schutz der Gletscher und der Feuchtgebiete in
Vorarlberg und Kärnten oder der generelle Uferschutz im Bereich stehender und fließender Gewässer in
Oberösterreich, Steiermark und Kärnten.

   3.3   Bewilligungspflichtige Maßnahmen

Die “bewilligungspflichtigen Maßnahmen” sind ein Instrument, das in jüngster Vergangenheit zunehmend
an Bedeutung gewonnen hat. Die Naturschutzgesetze erklären entweder für das ganze Land oder für das
Grünland bestimmte Maßnahmen für bewilligungspflichtig. Beispiele für derartige Maßnahmen sind die
Rodung von Streuobstbäumen oder Hecken, die Durchführung von Geländekorrekturen ab einer bestimmten
Fläche oder Kubatur, die Errichtung von Straßen ab einer bestimmten Breite und/oder Länge etc.

   4   Die ordnende Hand: Regelungsinstrumente für die Landschaft

Die Vielfalt der Ansprüche an die Landschaft erfordert Regelungsinstrumente, die für eine Abstimmung
und einen Ausgleich zwischen den – häufig gegensätzlichen – Interessen sorgen. Die Idealvorstellung ist
eine Landschaft, in der mögliche Synergismen zwischen verschiedenen Nutzungen optimal genützt und
Konflikte und Beeinträchtigungen durch vorausschauende Planung soweit als möglich vermieden werden.

Diesem Ziel dienen einerseits sektorale Planungen der einzelnen Landschaftsnutzer, in denen die
Ansprüche langfristig formuliert und offengelegt werden. Die Koordination dieser Panungen und
Zusammenführung zu einer gesamträumlichen Entwicklungsstrategie ist Aufgabe der Raumordnung.
Die Analyse und Darlegung der landschaftsökologischen Auswirkungen von Fachplanungen sowie
das Aufzeigen von Lösungsansätzen, die eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten, ist Aufgabe der
Landschaftsplanung.

C

C

C



28

  4.1   Funktionelle Raumordnung

Praktisch alle raumstrukturrelevanten Agenden, die vom Bundes- oder Landesgesetzgeber wahrgenommen
werden, haben eigene Planungsinstrumente. Ihre Aufgabe ist es, die jeweils besten Voraussetzungen für
eine Weiterentwicklung der von ihnen wahrgenommenen Interessen zu schaffen. Je nach politischer
Bedeutung, personeller und finanzieller Ausstattung können diese Planungen die Entwicklung einer
Gemeinde mehr oder weniger stark beeinflussen. Typische Beispiele sind: Eisenbahnwesen,
Bundesstraßenplanung, forstliche Raumplanung, Rohstoffgewinnung, wasserwirtschaftliche Planung,
Bodenreformmaßnahmen, Wildbach- und Lawinenverbauung.

Neben den Planungsinstrumenten dieser Agenden beeinflussen auch die gesetzlichen Vorgaben sowie
die Förderungsinstrumentarien von Bund und Ländern die räumliche Entwicklung einer Gemeinde
maßgeblich.

Ein typisches Beispiel für die Auswirkungen gesetzlicher Rahmenbedingungen ist die Waldentwicklung.
So sind beispielsweise im Forstgesetz Bestimmungen verankert, die eine Umwandlung von Wald in andere
Vegetationsgesellschaften wie z.B. Wiesen oder Gewässer sehr restriktiv handhaben. Selbst eine Umwandlung
von Fichtenwald in Laubwald erfordert unter Umständen eine Ausnahmebewilligung durch die Forstbehörde.
Andererseits ist die Umwandlung von Wiesen in Wald wesentlich einfacher möglich. Daraus ergibt sich
zwangsläufig in vielen Gemeinden eine unerwünscht starke Waldzunahme.

Wie sehr das Förderungswesen die räumliche Entwicklung einer Gemeinde beeinflussen kann, wird am
Beispiel der Streuobstbestände in Oberösterreich deutlich: Wurden bis in die 70er-Jahre Streuobstbestände
in großem Stil beseitigt, so werden sie jetzt – wiederum mit Förderung der öffentlichen Hand – neu
angelegt und werden möglicherweise in dreißig bis vierzig Jahren wieder das Landschaftsbild prägen.

  4.2   Nominelle Raumordnung/ Raumplanung

Die planmäßige und vorausschauende Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes in Bezug auf seine
Verbauung und für die Erhaltung von im wesentlichen unbebauten Flächen ist nach Art. 15 Abs. 1 des
Bundesverfassungsgesetzes in Gesetzgebung und Vollziehung insoweit Landessache, als nicht einzelne
dieser planenden Maßnahmen, wie im besonderen solche auf den Gebieten des Eisenbahnwesens, des
Bergwesens, des Forstwesens und des Wasserrechts, der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des
Bundes vorbehalten sind.

Diese “Raumordnung im engeren Sinne” ist durch die von den Landtagen erlassenen Raumordnungsgesetze
der Länder geregelt, die durch Fachgesetze wie z.B. Baurecht, Naturschutzrecht, Jagdrecht ergänzt werden.

Die wesentlichsten Instrumente der nominellen Raumordnung sind

- die überörtlichen Raumpläne (=Raumordnungsprogramme) für das gesamte Bundesland oder für
   einzelne Regionen
- die örtlichen Entwicklungskonzepte
- die Flächenwidmungspläne
- die Bebauungspläne

Die Folge 12 der “Blätter für Grüne Kommunalpolitik” mit dem Titel “Raumordnung in der Gemeinde”
(DALLHAMMER o.J.) enthält eine umfassende Darstellung dieser Materie.
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  4.3   Landschaftsplanung

Die Landschaftsplanung ist in Österreich eine sehr junge Disziplin. Mit der Schaffung eines eigenen
Ausbildungsganges in den 80er-Jahren wurden erstmals in breiterem Umfang Planungen erstellt, deren
Ziel die nachhaltige Entwicklung der Landschaft war. Mittlerweile sind in fast allen Bundesländern und
auch in vielen Städten und Gemeinden LandschaftsplanerInnen in verschiedensten Fachabteilungen tätig.
Zudem gibt es österreichweit etwa 80 Landschaftsplanungsbüros, von denen der überwiegende Teil der
Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur und Landschaftsgestaltung (ÖGLA) angehören.

Eine rechtliche Verankerung der Landschaftsplanung auf Gemeindeebene ist bis heute in der österreichischen
Rechtsordnung nicht erfolgt. Einige Bundesländer haben Instrumente der Landschaftsplanung in ihren
Raumordnungs- oder Naturschutzgesetzen festgeschrieben. Diese Initiativen kommen aber über den
Status unvollständiger und uneinheitlicher Ansätze nicht hinaus.
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Landschaftsplanung:

  Die Arbeitsgebiete
D



Die Landschaftsplanung ist eine Querschnittsmaterie, die zu praktisch allen oben genannten Nutzungen
und deren Planungen Beiträge zu leisten hat. Entsprechend vielfältig und schwer überschaubar ist ihr
Instrumentarium. Zusätzlich kompliziert wird die Sache dadurch, dass es bis dato in Ermangelung einer
rechtlichen Verankerung keine verbindlich festgelegten Begriffsdefinitionen gibt.

Die Ausarbeitung einer Reihe von Normen durch das Österreichische Normungsinstitut, die zur Zeit
im Gange ist, gibt Anlass zur Hoffnung, dass in absehbarer Zeit Ordnung in den Begriffsdschungel
kommt. Es ist die Herausgabe folgender Normen geplant:

L 1100 – Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur - Mantelnorm
L 1101 - Räumliche Entwicklungsplanung
L 1102 – Landschaftspflegerische Begleitplanung
L 1103 - Ökologische Fachplanung
L 1104 – Querschnittsorientierte Umweltplanung und fachliche Abstimmung der Umweltverträglichkeit
L 1105 – Entwicklungsplanung für Tourismus und Erholung
L 1106 – Freiraumplanung und Gartenkunst

In den folgenden Kapiteln wird auf diejenigen Planungsinstrumente eingegangen, die für Gemeinden
relevant sind. Dabei folgt die Nomenklatur im wesentlichen dem derzeit gültigen Diskussionsstand in
den Arbeitsgruppen, die die oben genannten Normen erarbeiten.

  1   Die ganzheitliche Sicht: Räumliche Entwicklungsplanung

Unter diesem Begriff wird die Koordination und Bearbeitung von Aufgaben zur gesamthaften
raumwirksamen Steuerung des Schutzes und der Entwicklung natürlicher Ressourcen zusammengefasst.
Die räumliche Entwicklungsplanung umfasst alle Planungsebenen von nationalen Konzepten bis zu
Teilen einer Gemeinde. Als synonymer Begriff wird bei diesen Aufgabenstellungen vielfach auch von
Ordnungsplanung gesprochen.

Alle im Folgenden beschriebenen Planungsinstrumente folgen einem gemeinsamen methodischen
Aufbau, der je nach Maßstabsebene, Landschaftsraum und sozio-ökonomischen sowie politischen
Rahmenbedingungen angepasst wird.

- Darstellung und Bewertung des vorhandenen Zustandes von Natur und Landschaft sowie der
   Frei-, Grün- und Erholungsräume
    - Umweltbedingungen/Naturraum: Landschaftsstruktur, Geologie und Boden, Klima, Meteorologie,

    Luft, Lärm, Wasser, Vegetation und Tierwelt, Landschaftsgeschichte
    - Nutzungsansprüche und Freiraumansprüche: Land- und Forstwirtschaft, Biotop- und Naturschutz,

    Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Siedlung, Infrastruktur, Erholungsnutzung
- Formulierung von Leitbildern und Zielen zur Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und

Landschaft sowie der Frei-, Grün- und Erholungsräume
- Darstellung der erforderlichen rechtlichen, planerischen, organisatorischen und finanztechnischen

Maßnahmen zur Umsetzung dieser Leitbilder und Ziele

Eine rechtliche Verankerung der Ergebnisse derartiger Planungen ist nach derzeitiger Rechtslage in
den Raumplanungsgesetzen der Länder Niederösterreich und Salzburg gegeben: In Salzburg unter
dem Titel “Freiraumkonzept” (SROG 92 3. Abschnitt - 13 Abs. 1 lit. B), in Niederösterreich unter dem
Titel “Landschaftskonzept” als Teil der Grundlagenerhebungen zum Örtlichen Entwicklungsprogramm.
In den anderen Bundesländern hat die Landschaftsplanung auf kommunaler Ebene den Stellenwert
einer informellen Planung. Sie sollte daher in den politischen Gremien ausführlich erörtert und in Form
eines “Selbstbindungsbeschlusses” von der Gemeindevertretung verabschiedet werden (HOFFMANN,
2000).

D

31



32

   1.1   Landschaftsleitbild

Im Landschaftsleitbild sollen die Zielvorstellungen und –definitionen in Bezug auf eine nachhaltig
nutzbare Kulturlandschaft und auf die Freiraumgestaltung in den Siedlungs-, Betriebs- und Gewerbe-
gebieten unter Berücksichtigung der vom Menschen an den Lebensraum gestellten Nutzungsansprüche
dargestellt werden. Beim “Zielfindungsprozess” hat sich Partizipation (Bürgerbeteiligung) als sehr
wesentlicher Beitrag erwiesen (HOFFMANN, 2000).

Zur Darstellung der Ergebnisse ist eine Kombination aus Text, Plan und grafischer Darstellung am
besten geeignet. Für die planliche Darstellung ist je nach Größe des Gemeindegebiets ein Maßstab
zwischen 1:10.000 und 1:20.000 zu empfehlen. Das Leitbild sollte sich über das gesamte Gemeindegebiet
erstrecken und nach Möglichkeit Entwicklungen in den Nachbargemeinden mit einbeziehen und
darstellen. Dies gilt insbesondere für ökosystemare Zusammenhänge und Fragen der Verkehrsentwicklung.

Das raumplanerische Pendant zum Landschaftsleitbild ist das örtliche Entwicklungskonzept. Eine
Abstimmung und Integration der beiden Planungsinstrumente sollte unbedingt herbeigeführt werden.

   1.2 Landschaftserhebung/Landschaftskonzept

Dieses Planungsinstrument bringt einen Konkretisierungsschritt auf der Basis des Landschaftsleitbildes
in Form einer umsetzungsorientierten Maßnahmenplanung. Das Landschaftskonzept ist als sehr
dynamisches, offenes Planungsinstrument zu sehen, das auch für Teilgebiete einer Gemeinde oder
eingeschränkt auf bestimmte thematische Fragestellungen eingesetzt werden kann.

Die Ergebnisse sollten in Text und Plan dargestellt werden, wobei ein Darstellungsmaßstab zwischen
1:5000 und 1:10.000 zweckmäßig ist, der bereits eine parzellenscharfe Abgrenzung ermöglicht.

Landschaftserhebung bzw. Landschaftskonzept können gewissermaßen als eine Art “Landschaftsplan
light” gesehen werden. Sie können als zeit- und kostensparende Vorstufe für einen Landschaftsplan
oder bei einfachen Aufgabenstellungen als Ersatz für diesen zum Einsatz kommen.

   1.3  Landschaftsplan

Der Landschaftsplan erarbeitet aus landschaftsplanerischer Sicht Beiträge zur räumlichen
Gesamtentwicklung einer Gemeinde, die in den Flächenwidmungsplan zu integrieren sind. Er dient der
Entwicklung raumbezogener Handlungsalternativen in Bezug auf Landschaftshaushalt, -inventar, -
struktur. Dabei sind aktuelle Trends in Bezug auf Landschaftsnutzung und Kulturlandschaftsentwicklung
zu berücksichtigen und mögliche Entwicklungen hinsichtlich ihrer Konseqenzen für den Landschaftsraum
im Rahmen von Szenarien abzuschätzen (ÖGLA 1998).

Der Landschaftsplan besteht aus einem Textteil mit Tabellen, Diagrammen und grafischen Darstellungen
sowie einem Planteil, der zumindest drei Plandarstellungen enthält (Bestand, Ziele, Maßnahmen). Der
Bearbeitungsmaßstab kann zwischen 1:2000 und 1:5000 liegen.

Die Honorarrichtlinien der ÖGLA (Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur) enthalten
differenzierte Hinweise über Inhalt, Ablauf und Kalkulation eines Landschaftsplanes.
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   1.4   Grünordnungsplan

Der Grünordnungsplan präzisiert die Aussagen des Landschaftsplanes im Rahmen baulicher
Entwicklungen im Interesse der Sicherung und räumlich-funktionellen Ordnung von Grünflächen und
Grünelementen zueinander und zu den baulichen Anlagen. Die Themenbereiche Biotopschutz,
Freiraumgestaltung, und Erholungswesen stehen dabei im Mittelpunkt.

Grünordnungsplanung beschränkt sich in der Regel auf Siedlungsbereiche und stellt den landschafts-
planerischen Fachbeitrag zur Bebauungsplanung dar. Dementsprechend liegt der Planungsmaßstab
zwischen 1:500 und 1:2000.

   1.5   Spielraumentwicklungskonzept

Das Spielraumkonzept ist in der ÖNORM B2607 geregelt.
Es ist ein sektoraler Fachbeitrag zur örtlichen
Raumordnung,  der d ie Bestandser fassung,
Bedarfsermittlung und Entwicklungsplanung für die
Ausstattung einer Gemeinde oder eines Teils einer
Gemeinde mit Spielräumen umfasst. Das SREK hat
sowohl die quantitative als auch die qualitative Optimierung der Spielangebote – des Spielplatzsystems
- eines Gemeinwesens zum Ziel. Detaillierte Hinweise zur Gestaltung der Spielräume einer Gemeinde
finden sich in der Önorm B 2607 – Spielplätze Planungsrichtlinien.

   2   Die Harmonisierung von Eingriffen: Landschaftspflegerische Begleitplanung

Je nach Art des Eingriffes gibt es landschaftspflegerische Begleitplanungen im Verkehrswegebau, im
Leitungsbau, Kraftwerksbau, Wasserbau, Deponiebau, zur Mineralrohstoffgewinnung, zur Errichtung
von Erholungsinfrastrukturen etc.

Die landschaftspflegerische Begleitplanung umfasst Beiträge zu technisch-baulichen Eingriffen in die
Landschaft. Sie zielt auf die Minimierung der negativen landschaftsökologischen Auswirkungen des
Bauwerks an sich, der Baumaßnahmen sowie der Sekundärwirkungen des Bauwerks ab.
In der Regel wird die Erstellung eines LPB im Zuge des Bewilligungsverfahrens vorgeschrieben und
durch den/die jeweilige/n ProjektwerberIn beauftragt. Dabei ergibt sich die nicht unproblematische
Situation, dass der Auftraggeber andere Interessen verfolgt (einfache technische Ausführung, niedrige
Errichtungs- und Erhaltungskosten) als der eigentliche Interessent an der Planung, die Naturschutzbehörde,
der es um eine Minimierung der Beeinträchtigung der Landschaft zu tun ist.

   2.1  Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB)

Der LPB umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein technisches Projekt
bewilligungsfähig zu machen.

Je nach Aufgabenstellung kann er eine Vielfalt von Vorschlägen umfassen:

- Ausweisung zu erhaltender und ggf. zu verbessernder Teilflächen
- Technische und zeitliche Einschränkungen in der Wahl der Bauverfahren (z.B. jahreszeitliche

Beschränkung, Vorschreibung von Spezialgeräten)
- Vorschriften zur Verpflanzung wertvoller Biotope
- Kompensationsmaßnahmen wie Amphibientunnel, Grünbrücken, Fischaufstiegshilfen
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Umgebung (z.B. Anlage von Ersatzbiotopen, Ersatzpflanzungen

etc.)
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Die Maßnahmen sind zuerst als Gesamtbündel darzustellen und in der Folge bis zur Ausführungsreife
durchzuplanen. Dabei sind je nach Komplexität der Aufgabenstellung die erforderlichen Planungsschritte
vom Entwurf über die Detailplanung bis zum Leistungsverzeichnis und zur Bauaufsicht zu erbringen.

  2.2   Biotopgestaltungsplan

Werden im Zuge eines Bewilligungsverfahrens Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben, so müssen
diese in einem Biotopgestaltungsplan dargestellt werden. Dabei sind unter Ausgleichsmaßnahmen
Projekte zur Verbesserung oder Neuschaffung von Biotopen zu verstehen, die geeignet sind, sich zu
Ersatzlebensräumen für durch das Projekt zerstörte Biotope zu entwickeln. Sie liegen in der Regel
außerhalb des unmittelbaren Projektes, stehen aber in einem räumlichen Zusammenhang mit diesem.
Je nach Komplexität der Aufgabenstellung sind die erforderlichen Planungsschritte vom Entwurf über
die Detailplanung bis zum Leistungsverzeichnis und zur Bauaufsicht zu erbringen.

  2.3   Ökologische Bauaufsicht

Unter ökologischer Bauaufsicht wird die Überwachung der Ausführung ökologisch sensibler Projekte
verstanden. Im Optimalfall liegt der Ökologischen Bauaufsicht ein LPB zugrunde. Die Ökologische
Bauaufsicht hat die Übereinstimmung der Ausführung mit den ökologisch relevanten Vorgaben der
Bewilligungsbescheide sicherzustellen. Dabei ist sie in der Regel in einer Vermittlerrolle zwischen
Auftraggeber, ausführender Firma und Bewilligungsbehörde tätig. Die ökologische Bauaufsicht ist in
schriftlicher, ev. auch in Planform zu dokumentieren und wird mit einem zusammenfassenden Bericht
abgeschlossen, der insbesondere allfällige Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan bzw. den
Bewilligungsbescheiden zu begründen hat.

  3   Konzepte für den Naturschutz: Ökologische Fachplanung 

Auf allen Maßstabsebenen werden unter diesem Titel Grundlagenerhebungen, Bewertungen und
Planungen durchgeführt, die auf den Schutz und die Pflege der Landschaft abzielen. Die häufigsten
Erscheinungsformen auf Gemeindeebene sind die Biotopkartierung, die Schutzgebietsplanung und die
Erstellung von Landschaftspflegeplänen.

  3.1   Biotopkartierung

Biotopkartierungen sind systematische, flächendeckende biologisch-ökologische Inventarisierungen
von natürlichen und naturnahen Flächen besonderer biologischer Wertigkeit (Biotopen). Die Erhebungen
stützen sich auf Freilandbegehungen mit Unterstützung von topografischen Karten, Luftaufnahmen
und vorhandenen naturräumlichen Informationen. Die Ergebnisse werden in Landkarten grafisch
dargestellt und textlich, zumeist in Formblättern, dokumentiert. Eine systematische Vorgangsweise und
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird durch eine vor Beginn der Arbeiten zu erstellende
Kartierungsanleitung sichergestellt.

In einzelnen Bundesländern Österreichs wurden und werden Biotopkartierungen mit zum Teil recht
unterschiedlichen Erhebungsinhalten erstellt. Als Auftraggeber treten im Regelfall die
Naturschutzabteilungen auf, die in den meisten Bundesländern an der schrittweisen Erstellung
landesweiter Biotopkartierungen arbeiten. In einigen Gemeinden, speziell in größeren Städten, treten
auch die kommunalen Körperschaften als Auftraggeber in Erscheinung - im Regelfall mit fachlicher
und finanzieller Unterstützung durch die Naturschutzabteilung (Beispiele Linz, Steyr).

  3.2   NaturLandschaftLeitbilder

Seit dem Jahr 2000 wird an der Erarbeitung von NaturLandschaftLeitbildern für das Land Oberösterreich
gearbeitet. Dafür wurde das Bundesland in 41 naturräumlich begründete Raumeinheiten gegliedert.
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Für jede dieser Raumeinheiten werden die charakteristischen naturräumlichen Informationen erarbeitet
und sodann ein Zielgebäude formuliert, das die aus Naturschutzsicht wünschenswerte Entwicklung
darstellt. Die Ergebnisse werden in einem offenen, elektronisch gestützten Informationssystem dargestellt.

Mit den NaturLandschaftLeitbildern will sich der Naturschutz aus der Position des Neinsagers
herausbegeben und aktiv eine Orientierungshilfe für Planungen formulieren. Für Sachverständige,
Planer, Projektbetreiber und für Gebietskörperschaften soll damit die Position des Naturschutzes
berechenbarer und besser nachvollziehbar werden.

Nach zwei Pilotprojekten im Jahr 2001 werden im Jahr 2002 weitere 8 NaLaLeitbilder ausgearbeitet.
Eine umfassende Darstellung der NaturLandschaftLeitbilder findet sich in: Informativ, Sondernummer
s3, November 2001.

  3.3   Schutzgebietsplanung

Als Grundlage für die Ausweisung neuer oder für die Überprüfung oder Aktualisierung bestehender
Schutzgebiete werden auf der Grundlage biologisch-ökologischer Bestandeserhebungen und
–bewertungen Abgrenzungs,- Pflege- und Bewirtschaftungsvorschläge erarbeitet. Seit dem EU-Beitritt
Österreichs werden derartige Planungen häufig in Verbindung mit EU-Schutzkategorien (insb. Natura
2000) erforderlich. Auftraggeber sind in der Regel die Naturschutzabteilungen der Länder.

  3.4   Landschaftspflegeplan (Managementplan)

Landschaftspflegepläne dienen der parzellenscharfen Darstellung von Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen für Landschaftsräume von besonderer ökologischer Bedeutung. In der Regel
handelt es sich dabei um Schutzgebiete (Naturschutzgebiet, Natura-2000-Gebiet, Naturpark, Nationalpark).
Landschaftspflegepläne können sowohl für bestehende Schutzgebiete als auch im Zuge der Ausweisung
als Voraussetzung für die Unterschutzstellung erarbeitet werden. Als synonyme Begriffe in Verwendung:
Pflege- und Erhaltungsplan, Managementplan, Naturschutzplan, Naturschutzrahmenplan. Entsprechend
der oftmals grenzübergreifenden Lage wertvoller Landschaftsräume erstrecken sich Landschaftspflegepläne
häufig über mehrere Gemeinden.

Als Auftraggeber treten im Regelfall die Naturschutzabteilungen auf. In einigen Gemeinden, speziell
im Zusammenhang mit der Erklärung zu Naturparken, treten auch die Kommunen sowie lokale oder
regionale Vereine und Verbände als Auftraggeber in Erscheinung - im Regelfall mit fachlicher und
finanzieller Unterstützung durch die Naturschutzabteilung sowie zunehmend durch Förderprogramme
der EU (Interreg, Leader).

  3.5   Naturschutzplan

Der Naturschutzplan ist ein Planungsinstrument, mit dem in landschaftlich besonders hochwertigen
Landschaftsräumen die naturschutzrelevanten landwirtschaftlichen Förderprämien der EU (ÖPUL-
Programm) optimiert werden können. Er eröffnet die Möglichkeit, bei den landwirtschaftlichen Betrieben
das Wissen und das Verständnis für Naturschutzmaßnahmen zu erhöhen und über die Grenzen eines
Betriebs hinaus Naturschutzziele zu verfolgen.

Durch eine/n Landschaftsökologen/in wird eine individuelle und für den Bauern kostenlose Beratung
vor Ort auf Basis der übergeordneten Naturschutzziele durchgeführt. Die Naturschutzmaßnahmen
werden dabei gemeinsam mit den Landwirt/innen festgelegt und zusammen mit den naturschutzfachlichen
Besonderheiten in Form einer betriebsspezifischen Präsentationsmappe dargestellt. Der Naturschutzplan
bildet die Basis für die Festlegung der Naturschutzprämien und stellt zudem einen wertvollen Beitrag
zur Imagepflege des Betriebes dar.
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In Oberösterreich wird im Jahr 2002 erstmals ein Pilotprojekt für dieses in anderen Bundesländern
(Niederösterreich, Salzburg) bereits etablierte Programm durchgeführt.

  4   Überprüfung geplanter Eingriffe: Querschnittsorientierte Umweltplanung 
und fachliche Abstimmung der Umweltverträglichkeit

Unter diesen Begriffen werden Beiträge der Landschaftsplanung im Zusammenhang mit besonders
raumrelevanten Planungs- oder Bauvorhaben zusammengefasst. Auf Gemeindeebene tritt dieser
Arbeitsbereich vor allem im Zuge von Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfungen in Erscheinung.

Der Landschaftsplanung obliegen dabei je nach Problemstellung Koordinationsaufgaben oder die
Lieferung von Fachbeiträgen. Die Fachbeiträge können in der Aufbereitung der Grundlagen, in einer
transparenten und nachvollziehbaren Bewertung oder in der Erstellung von Gutachten bestehen.

Als Auftraggeber treten in der Regel die Projektwerber auf. Der eigentliche Interessent an der
Planungsleistung ist die Prüf- oder Bewilligungsbehörde.

  5   Nachhaltige Konzepte für die Freizeit:
Entwicklungsplanung für Tourismus 
und Erholung

Natur und Landschaft sind immer noch die entscheidende
Grundlage für Erholungs- und Tourismusgebiete. Vor aller
technischen Infrastruktur, die zweifellos für ein zeitgemäßes
Erholungsgebiet unerlässlich ist, wird “intakte Landschaft” in
Umfragen immer wieder als erstes Kriterium für eine
Urlaubsentscheidung genannt. Abgesehen von allen Beiträgen
der Landschaftsplanung für eine geordnete Entwicklung der
Landschaft gibt es einige Planungsinstrumente, die spezifisch
für die Schaffung oder Verbesserung von Freizeit- und
Erholungsgebieten eingesetzt werden.

   5.1  Masterplan

Der aus dem angloamerikanischen Raum kommende
Begriff bezieht sich auf Gesamtkonzepte für große
Freizeitanlagen, wie sie unter Schlagworten wie
“Erlebnispark” oder “Freizeitwelt” in den letzten Jahren
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt sind.
Typische Beispiele dafür sind in Österreich die
“Schiwelten”, “Wasserwelten”, “Golfressorts”, aber
auch temporäre “Events” wie Gartenschauen. Diese
Projekte, bei denen meist mit gewaltigen
Investitionssummen Landschaftsausschnitte einer
grundlegenden Umgestaltung unterzogen werden, bedürfen einer umfassenden Planung, die sowohl
eine Minimierung der negativen Einflüsse auf die Landschaft als auch eine Optimierung der Erlebnisqualität
und der funktionalen Abläufe zum Ziel haben.

   5.2   Machbarkeitsstudie

Im Vorfeld der Projektierung ist oftmals eine Abschätzung der Erfolgschancen eines Freizeitprojekts
erforderlich. Ausgangspunkt für eine “Machbarkeitsstudie” ist zumeist eine wenig präzise Projektidee,
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die in einem ersten Schritt konkretisiert und zu einem Projekt weiterentwickelt werden muss. Für dieses
Projekt werden dann sowohl Errichtungs- als auch Betriebskosten überschlägig ermittelt und
Möglichkeiten der Finanzierung aufgezeigt. Die äußeren Rahmenbedingungen wie großräumige
Erreichbarkeit, Grundstücksverfügbarkeit, mögliche Unterstützer bzw. Gegner werden analysiert. Speziell
bei größeren Projekten ist eine Machbarkeitsstudie eine interdisziplinäre Aufgabe, die durch ein Team
aus VertreterInnen verschiedener Fachrichtungen bearbeitet wird (LandschaftsplanerInnen,
TourismusexpertInnen, ArchitektInnen, BetriebswirtInnen).

   6   Gestaltungskonzepte für Freiflächen: Freiraumplanung und Gartenkunst

Die Freiraumplanung und Gartenkunst liefert Leitbilder zur Entwicklung des Freiraumsystems einer
Siedlung sowie die erforderlichen planerischen Beiträge zur Errichtung, Pflege, Erhaltung und
Umgestaltung von Siedlungsfreiräumen. Ihr Spektrum reicht dabei von der Konzeption von Themen-
und Freizeitparks über die Gestaltung von Straßenräumen bis zur Planung von Privatgärten.

   6.1   Leitbilder/Grünraumkonzepte

Für Städte, Länder, Gemeinden, aber auch für Unternehmen werden Leitbilder erarbeitet, die eine
kontinuierliche, auf den Bedarf und die spezifische Eigenart abgestimmte Entwicklung der Freiräume
sicherstellen. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte wie Funktion, Anzahl,
Größe und Verteilung der Freiräume, Form- und Farbgebung, Vegetation, Oberflächengestaltung und
Möblierung berücksichtigt.

   6.2   Vorstudie (Machbarkeitsstudie, Feasibility study)

Eine vorliegende Gestaltungsidee wird einer grundsätzlichen
Analyse und Überprüfung in Hinblick auf technische Machbarkeit,
gesellschaftlich-politische Durchsetzbarkeit, Kosten und
Finanzierungsmöglichkeiten unterzogen. Dazu werden grobe
Ideenskizzen, vielfach in Form verschiedener Varianten
ausgearbeitet. Vorstudien werden als Entscheidungshilfe
eingesetzt, um abzuklären, ob es sich lohnt, eine Projektidee
weiterzuverfolgen.

  6.3   Vorentwurf

Im Vorentwurf wird eine ideenhafte Lösung skizzenhaft dargestellt
und mündlich oder schriftlich erläutert. Erforderlichenfalls wird
eine erste überschlägige Kostenschätzung ausgearbeitet. Die
Darstellung erfolgt maßstäblich in einer anschaulichen grafischen
Form.

  6.4   Entwurf

Der Entwurf umfasst die präzise maßstäbliche Lösung der Gestaltungsaufgabe und die Darstellung
in einer allgemein verständlichen, anschaulichen und reproduzierbaren Form. Grundrissdarstellungen
werden nach Bedarf durch Ansichten, Schnitte, Perspektiven oder Collagen ergänzt. Die planliche
Darstellung wird durch eine schriftliche Erläuterung ergänzt.
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  6.5   Detailplanung

Die Detailplanung umfasst die ausführungsreife planliche Darstellung
eines Projektes. Sie ist die Voraussetzung für die bauliche Umsetzung
durch einen oder mehrere qualifizierte Fachbetriebe. Sie umfasst alle
erforderlichen Angaben zur Geländemodellierung, Bepflanzung,
Ausführung von Wege-, Stein-, Holz- und Wasserbauten. Menge und
Qualität von Baustoffen, Materialien und Bauweisen werden im Detailplan
genau festgelegt. Lagepläne werden durch Arbeits-, Werk- und Einzelzeichnungen im erforderlichen
Umfang ergänzt.

  6.6   Kostenberechnungsgrundlage

Die Kostenberechnungsgrundlage umfasst die Massenermittlung und das Leistungsverzeichnis. In der
Massenermittlung werden die für die Ausführung einer Planung zu liefernden, einzubauenden oder
abzutransportierenden Massen in schriftlicher Form dargestellt. Das Leistungsverzeichnis ist eine
differenzierte Beschreibung der erforderlichen Arbeitsschritte (Leistungen). Die Kostenberechnungsgrundlage
ist einerseits die Voraussetzung für die Erstellung einer präzisen Kostenschätzung, andererseits die
Grundlage für die Einholung von Angeboten.

  6.7   Künstlerische Oberleitung über die Ausführung

Auch eine präzise Planung kann nicht alle Fragen endgültig beantworten. Die künstlerische Oberleitung
umfasst die Klärung aller anstehenden gestalterischen Einzelheiten während der Ausführung sowie die
Überwachung der Herstellung in gestalterischer Hinsicht.

  6.8   Technische und geschäftliche Oberleitung über die Ausführung

Die technisch-geschäftliche Oberleitung umfasst die Ausschreibung der Arbeiten und Lieferungen, die
Überprüfung der Ausschreibungsergebnisse, die Auftragsvergabe sowie die Prüfung der Schlussrechnungen
unter Zugrundelegung der Angaben der örtlichen Bauleitung. Die Oberleitung umfasst nicht die
kontinuierliche örtliche Überwachung der Herstellung des Werkes.

  6.9   Örtliche Bauaufsicht

Die örtliche Bauaufsicht umfasst die kontinuierliche Überwachung der Herstellung eines Werkes vor Ort
und die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Plänen. Im einzelnen umfasst dies:

- Örtliche Überwachung der Herstellung des Werkes, örtliche Koordinierung aller Lieferungen und
Leistungen

- Überwachung auf Übereinstimmung mit den Plänen, Angaben und Anweisungen des Landschafts-
architekten, auf Einhaltung der technischen Regeln und behördlichen Vorschreibungen

- Erstellung eines Bauzeitplanes
- Direkte Verhandlungstätigkeit mit den ausführenden Unternehmen
- Abnahme von Leistungen, Kontrolle der für die Abrechnung erforderlichen Abmessungen und des

Baubuches, Prüfung aller Rechnungen auf Richtigkeit und Vertragsgemäßheit
- Schlussabnahme des Bauwerks unmittelbar nach dessen Fertigstellung im Einvernehmen mit der

Oberleitung sowie die örtliche Vertretung der Interessen des Bauherren

D
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  6.10   Pflegepläne/Facility-Management

Neben der eigentlichen Errichtung eines Freiraums kommt der fortlaufenden Pflege größte Bedeutung
für seine Entwicklung zu. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Pflege öffentlicher Freiräume
in zunehmendem Maße ausgelagert und an Dienstleister vergeben wird, wird der Ausarbeitung von
Pflegeplänen immer mehr Bedeutung zukommen. Durch eine präzise Anleitung, welche Pflegearbeiten
in welchen Intervallen erforderlich sind, kann eine hohe Qualität des Freiraums gesichert werden.

D
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Landschaftsplanung:

Die organisatorischen
    Rahmenbedingungen
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Die Qualität von Planungen hängt ganz wesentlich von einem stimmigen Verhältnis zwischen
Auftraggeber, Planer und den von der Planung betroffenen Personen ab. Daher sollen in diesem Kapitel
die Akteure und ihre Wechselbeziehung näher beleuchtet werden.

Für Landschaftsplanungen auf Gemeindeebene ist die Gemeinde der naheliegendste, aber bei weitem
nicht der einzige denkbare Auftraggeber. Bereits aus der Darstellung der vielfältigen
landschaftsplanerischen Aufgaben im vorhergehenden Kapitel wird deutlich, dass auch andere
Körperschaften und Personen als Auftraggeber für gemeinderelevante Planungen in Frage kommen:
Landesinstitutionen, Betriebe, Privatpersonen, aber auch Vereine.

In diesen Fällen finden sich die Gemeinde, ihre Bediensteten oder MandatarInnen in verschiedensten
Rollen: Bewilligungsbehörde, Partei, Betroffene, PartnerInnen oder UnterstützerInnen. Gerade bei
Projekten auf Gemeindeebene sind diese Rollen oft sehr eng miteinander verknüpft, sodass es mitunter
schwerfällt, sie auseinanderzuhalten.

Gar nicht selten ist auch die Situation, dass Gemeinden bei der Abwicklung von Aufträgen finanziell
oder fachlich von Dritten unterstützt werden. Zu der althergebrachten Förderung durch Landes- und
Bundesdienststellen sind in den letzten Jahren zwei weitere potente Geldgeber gekommen: Private
SponsorInnen – in aller Regel Wirtschaftsbetriebe – und die Europäische Union.

Allen Förderern ist – mit ganz wenigen Ausnahmen - gemeinsam, dass sie mit ihrer Unterstützung
auch bestimmte Erwartungen und Ziele verbinden. Art und Ausmaß dieser Erwartungen variieren in
einem sehr weiten Bereich. In jedem Fall ist der Geförderte gut beraten, sich über diese Erwartungen
Klarheit zu verschaffen.

Sehr unterschiedlich ist der bürokratische Aufwand, der mit der Abwicklung einer Förderung verbunden
ist. Während er bei privaten Geldgebern zumeist relativ gering ist, nimmt er bei öffentlichen Fördergebern
in der Regel mit der Größe der Organisation zu. Durch den EU-Beitritt hat sich für österreichische
Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, Mittel aus verschiedenen Fördertöpfen in Anspruch nehmen zu
können. Folgende Eigenschaften sind allen EU-Förderungen gemeinsam:

- Je nach Region gelten verschiedene Förderungsmöglichkeiten.
- Nur bei entsprechender Eigenmittelaufbringung können Fördermittel angesprochen werden.
- Für die Beantragung einer Förderung ist in der Regel ein schlüssig ausgearbeiteter, professionell

aufbereiteter Projektsantrag erforderlich.

Große Unterschiede bestehen in folgenden Bereichen:

- Inhaltliche Ziele der Förderprogramme
- Grad der Verbindlichkeit des Projektsantrages hinsichtlich Flexibilität bei der Projektsabwicklung
- Bürokratischer Aufwand bei der Projektsabwicklung, Berichtslegung und Abrechnung

Folgende Förderprogramme sind für Projekte im Bereich der Landschaftsplanung auf Gemeindeebene
von besonderem Interesse:

- Leader+
- Life Natur
- Interreg
- Urban

Die Rahmenbedingungen der verschiedenen Förderprogramme werden ständig den Erfordernissen
und Zielen der EU-Politik angepasst. Konkrete Informationen können daher am besten über das Internet
oder bei den jeweiligen Regionalmanagern gewonnen werden.
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 1   Planungsumfeld – Das magische Dreieck

Ob eine Planung erfolgreich ist, hängt nicht allein von der fachlichen Qualität des Plans ab. Viele
fachlich sehr gute Planungen werden nicht umgesetzt oder liefern schlechte Resultate, weil das Umfeld
nicht stimmt.

Die wesentlichsten Erfolgsparameter Planung sind der/die AuftraggeberIn, der/die PlanerIn und die
Planungsbetroffenen. Erst wenn das Gefüge zwischen diesen drei Faktoren stimmt, sind die
Voraussetzungen für den Erfolg einer Planung gegeben.

  1.1  AuftraggeberIn

Der/Die AuftraggeberIn ist in der Regel der/die letztlich Verantwortliche für den Erfolg einer Planung.
Seine/Ihre Verbundenheit mit dem Projekt beginnt vor der Tätigkeit des/der Planers/Planerin und geht
in der Regel über dessen/deren zeitlichen Wirkungsbereich hinaus. Mit der Festlegung des Inhalts
und des Umfanges der Planung, des Planungszeitraumes, des bzw. der PlanerIn legt er/sie wesentliche
Rahmenbedingungen fest, innerhalb derer der/die PlanerIn tätig wird. Der/Die AuftraggeberIn entscheidet
auch, in welcher Form ein Projekt vorbereitet und nachbetreut wird.

  1.2   PlanerIn

Ein/e gute/r PlanerIn ist keine ausreichende, aber eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg eines
Projektes. Bei der Auswahl des/der Planers/Planerin sind mehrere Aspekte zu beachten:

- Kompetenz (Befugnis): Nachweis der aufrechten Befugnis als Technisches Büro oder Ingenieur-
konsulentIn für Landschaftsplanung

- Fachliche Qualifikation: Ausbildung – Studium Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur,
Höhere Bundeslehranstalt für Gartenbau Schönbrunn

- Einschlägige Erfahrung: Durchführung von vergleichbaren Projekten – Nachweis anhand von
Referenzlisten

- Persönliches Interesse und Engagement

  1.3   Betroffene

Bei den Betroffenen einer Landschaftsplanung kann es sich um Einzelpersonen oder Gruppen handeln.
Ihre Interessen können homogen, aber auch sehr unterschiedlich bis gegensätzlich sein. Häufig gibt
es BefürworterInnen und GegnerInnen eines Projekts. Bevor eine Planung in Angriff genommen wird,
sollte die Bedeutung und das Kräfteverhältnis dieser Gruppen genau analysiert werden. Es sollte
festgelegt werden, wie mit diesen Gruppen umgegangen wird: Sollen sie ignoriert, informiert oder
einbezogen werden. Für die Information oder Einbeziehung von Planungsbetroffenen gibt es eine
große Spannbreite, die von einer schriftlichen Mitteilung der Planungsergebnisse oder Gemeindezeitung
über Aushang bis zu individuellen Gesprächen mit jedem einzelnen Betroffenen reicht. Aufwand und
Nutzen sind abzuwägen.
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  2   Die Basis erfolgreicher Projekte: Zusammenarbeit

Für den nachhaltigen Erfolg einer Planung ist ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis die
Grundvoraussetzung. Wenn alle drei Gruppen das Gefühl haben, von den anderen fair behandelt zu
werden, so erspart dies viele unnötige Reibungsverluste. Dies schließt Kritik, Meinungsvielfalt und
Diskussionen keineswegs aus, aber die Auseinandersetzungen sollten offen, konstruktiv und auf einer
fachlichen Ebene geführt werden.

Die Letztverantwortung für die Schaffung dieses Klimas des Vertrauens liegt beim/bei der AuftraggeberIn.
Der/Die PlanerIn kann allerdings aufgrund seiner/ihrer Erfahrung und seiner/ihrer größeren Distanz
zum Projekt eine wichtige Funktion übernehmen.

Ist dieses Klima bereits vor Inangriffnahme einer Planung gestört, so muss ernsthaft überlegt werden,
wie mit der Situation umgegangen wird. In den meisten Fällen ist es ratsam, vorgeschaltet oder parallel
zum Planungsprozess ein Informations- oder Beteiligungsverfahren durchzuführen. Je nach Art der
Planung, des Konflikts und der Struktur der Betroffenen gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten – von
einer Informations- und Imagekampagne über Informationsveranstaltungen bis zur Abwicklung von
Beteiligungsverfahren (Planungswerkstätten, Planungszellen).

  3   Die Suche nach den/die geeignete/n PlanerIn: Auftragsvergabe

Ein entscheidender Schritt für ein tragfähiges und positives Arbeitsklima wird durch die Auftragsvergabe
gesetzt. Zur Entscheidungsfindung für den/die geeigneten PlanerIn stehen verschiedene Auswahlverfahren
zur Verfügung. Die Wahl des passenden Verfahrens richtet sich vor allem nach dem Auftragsumfang,
in zweiter Linie nach dem von der Planung erwarteten Innovationscharakter.

Direktvergabe: Bei Kleinaufträgen bis zu einer Auftragssumme
von etwa 5000 Euro ist die direkte Auftragsvergabe an ein Büro,
mit dem man bereits gute Erfahrungen gemacht hat oder das
von einer vertrauenswürdigen Quelle empfohlen wurde, ein
geeigneter Weg. Auch in diesem Fall sollte ein Angebot eingeholt
werden, in dem das Büro seine Leistungen und seine
Honorarvorstellungen klar definiert.

Vergleichsangebote: Ab einer Auftragssumme von etwa 5.000
Euro ist die Einholung von Vergleichsangeboten sinnvoll –
vorausgesetzt, die erwartete Planungsleistung kann durch
den/die AuftraggeberIn klar definiert werden. Als Grundlage
für die Angebotserstellung sollte den AnbieterInnen eine klar
formulierte Leistungsbeschreibung vorgegeben werden. Soll
eine Ö-Norm-gerechte Ausschreibung durchgeführt werden,
sind die Vorgaben der Ö-Norm A 2050 “Vergabe von Aufträgen
über Leistungen – Ausschreibung, Angebot und Zuschlag” zu
berücksichtigen. 

Hearing: Korrekt und professionell durchgeführte Hearings erfordern sowohl auf Seiten des/der
Auftraggebers/Auftraggeberin als auch der Planungsbüros einen relativ hohen Aufwand. Daher sollten
sie nur bei größeren Aufträgen ab einer Auftragssumme von etwa 20.000 Euro zur Anwendung kommen.
Mehrere Büros werden eingeladen, ihre Arbeitsweise und ihre Vorstellungen vor einem vom/von der
AuftraggeberIn festgelegten Gremium vorzustellen. Im Anschluss muss im Gremium eine Einigung
herbeigeführt werden. In der Regel ist das Hearing mit einer Anbotslegung verbunden, die entweder
vor oder nach dem Hearing stattfinden kann. Soll das Hearing auch erste Lösungsansätze für das

E
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beabsichtigte Projekt bringen, ist eine Abgeltung des nicht unbeträchtlichen Vorbereitungsaufwandes
zu empfehlen.

Wettbewerb: Die aufwändigste Form der Planersuche ist der Wettbewerb. Er kommt in erster Linie für
Projekte im Bereich der Freiraumplanung zur Anwendung. Je nach Anzahl der geladenen Büros spricht
man von einem offenen Wettbewerb (öffentliche Ausschreibung für einen bestimmten, allgemein
definierten TeilnehmerInnenkreis) oder von einem geladenen Wettbewerb (Einladung einer kleinen
Zahl von meist 3 bis 10 vorausgewählten Büros). Der geladene Wettbewerb wird vielfach auch als
Gutachterverfahren bezeichnet. Aufgrund von Planunterlagen und Zielvorgaben, die vom/von der
AusloberIn (=AuftraggeberIn) bereitgestellt werden, erstellen die WettbewerbsteilnehmerInnen konkrete
Planungsvorschläge auf Entwurfs- oder Masterplanebene. Eine unabhängige Jury aus FachexpertInnen
und VertreterInnen des/der Auftraggebers/Auftraggeberin beurteilt die anonym eingereichten Beiträge
und einigt sich auf ein Projekt, das dem/der AuftraggeberIn zur Weiterbearbeitung empfohlen wird.

Beim offenen Wettbewerb erhalten die PreisträgerInnen, beim geladenen W. in der Regel alle
TeilnehmerInnen eine Aufwandsabgeltung für die erbrachten Leistungen. Bei einem korrekt durchgeführten
Wettbewerb entstehen also bereits nicht unerhebliche Kosten, die natürlich nur bei einem entsprechenden
Projektumfang gerechtfertigt sind: Vorbereitung, Vorprüfung, Jury, Preisgelder, Dokumentation/Präsentation.
Selbst bei sehr kostengünstiger Ausführung muss mit Kosten in Höhe von mindestens 10.000 Euro
gerechnet werden.

  4   Klare Verhältnisse: Werkvertrag

Ist die Entscheidung für ein Planungsbüro gefallen, sollten die Rahmenbedingungen für die
Zusammenarbeit schriftlich festgehalten werden. Die meistverbreitete Form ist der Werkvertrag, in dem
die Rechte und Pflichten beider Seiten schriftlich festgehalten werden. Der Werkvertrag wird zumindest
in zweifacher Ausfertigung errichtet, jede Ausfertigung wird von beiden Seiten rechtsverbindlich
unterschrieben.

Die wichtigsten Angaben für einen Werkvertrag im Bereich der Landschaftsplanung sind:

- Namen und Adressen beider VertragspartnerInnen, bei größeren Organisationen namentliche Nennung
eines/einer Ansprechpartners/Ansprechpartnerin

- Ziel und Inhalt der zu erbringenden Leistung
- Leistungen, die vom AG erbracht werden (zB. Bereitstellung von Plänen, Hilfskräften, Termin-

vereinbarungen)
- Form der zu erbringenden Leistung (z.B. Maßstab bei Plänen, digitale oder analoge Ausarbeitung,

anzuwendende Programme und Dateiformate, Anzahl der Ausfertigungen)
- Zeitliche Rahmenbedingungen
- Honorar und Zahlungsweise
- Bedingungen für allfällige Vertragsauflösung
- Schiedsgericht

Je nach Art und Umfang des Auftrages können darüber hinaus weitere Regelungen erforderlich bzw.
sinnvoll sein. Dabei sollte immer danach getrachtet werden, den optimalen Mittelweg zwischen Unter-
und Überreglementierung zu finden.

  5   Vertrauen ist gut... - Begleitung und Kontrolle

Mit der Vergabe eines Planungsauftrags geht die Verantwortung für ein Projekt nicht zur Gänze auf
den/die PlanerIn über. Selbst bei Vergabe umfassender Aufträge, z.B. an eine/n GeneralunternehmerIn,
bleibt die letzte Verantwortung immer beim/bei der AuftraggeberIn. Gleichzeitig mit der Auftragsvergabe

E
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sollte daher auch die Schnittstelle zwischen AuftraggeberIn und PlanerIn klar festgelegt werden: Wer
ist AnsprechpartnerIn bei auftretenden Fragen, wer überwacht, ob die Leistungen im vereinbarten
Umfang und Zeitrahmen erbracht werden, wer kümmert sich nach Abschluss der Planung um die
kontinuierliche Weiterführung und Erfolgskontrolle, wer übernimmt die finanzielle Abwicklung und
Kontrolle?

Abgesehen von den rein formalen Kontrollfunktionen hat die auftraggeberseitige Projektleitung auch
die wichtige Funktion, sicherzustellen, dass Planungen den allgemeinen Entwicklungszielen und
–tendenzen entsprechen und nicht “den Boden unter den Füßen verlieren”.
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Landschaftsplanung -

 Ein Beitrag zur   
Lebensraumqualität
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Die Landschaftsplanung kann mit ihren vielfältigen Planungsinstrumenten wertvolle Beiträge für eine
harmonische, konfliktarme Entwicklung des Lebensraumes leisten. Voraussetzung ist allerdings, dass
sie auf einer Basis aus solidem Umweltbewusstsein, klaren ökologisch orientierten Zielvorgaben und
konstruktiven politischen Verhältnissen aufbauen kann. Wo diese Basis nicht vorhanden ist, verliert die
Landschaftsplanung viel von ihrer Effizienz.

Daraus lässt sich ableiten, dass der Einsatz von LandschaftsplanerInnen optimalerweise zu verbinden
und abzustimmen ist mit Bewusstseins- und Öffentlichkeitsarbeit (Stichwort geistige Ortsentwicklung),
der Entwicklung auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Entwicklungsleitbilder (Stichwort Agenda 2000) und
der Schaffung eines Klimas der fraktionenübergreifenden Zusammenarbeit.



48

Verwendete und weiterführende

                  Literatur
G
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    Servicekarte

Ja, mein interesse für die Landschaftsplanung ist geweckt. Bitte senden Sie mir nähere Informationen
über:

Landschaftsplanungsbüros in Oberösterreich

Landschaftsplanungsbüros in Österreich

Honorarrichtlinien der ÖGLA (Verband der österreichischen Garten- und Landschaftsarchitekten)

Berufsverband der Garten- und Landschaftsarchitekten

Ein Musterexemplar der Zeitschrift “ZOLLTexte”

Ein Musterexemplar der Zeitschrift “Garten und Landschaft”

Das Buch “Land Schafft Raum – Grüne Dörfer, Freie Plätze, Neue Wege” 

Für Ihren Verwaltungsaufwand lege ich 5 Euro bei.

Ich bin einverstanden, dass Sie meine Adresse an andere Unternehmen weitergeben, die im Sinne
einer nachhaltigen Landschaft arbeiten.

Bitte geben Sie meine Adresse nicht weiter.

Name ______________________________________

PLZ, Wohnort _____________________________________

Straße Nr. _____________________________________

Tel. __________________________________________

e-mail __________________________________________

Datum, Unterschrift_____________ ______________________

An
Büro für Landschaftsplanung
DI Markus Kumpfmüller
Wieserfeldplatz 22
4400 Steyr
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Kurzinfo

Landschaftsplanung ist für eine positive und nachhaltige Entwicklung unseres
Lebensraumes unverzichtbar. Das gemeinsame Ziel von PlanerInnen, Auftrag-
geberInnen und Planungsbetroffenen muss es daher sein, Planungsprozesse zur
Erhaltung unserer Lebensräume und ihre Ergebnisse zu optimieren.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die in der kommunalen Praxis wichtigsten
Berührungspunkte mit dem Thema Landschaftsplanung:

Was ist Landschaft?
Wie wird Landschaft durch die Gesellschaft beansprucht und verändert?
Was ist Landschaftsplanung? Wie greift sie in die Landschaftsentwicklung ein?

Welche Voraussetzungen braucht eine erfolgreiche Landschaftsplanung?

Der Autor DI Markus Kumpfmüller ist Landschaftsarchitekt und betreibt ein
Planungsbüro in Steyr.


